
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ich darf Ihnen heute einige neue Informationen zur Verfügung stellen. 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte einfach an.  
 
 
 
 
 
 

Bis bald 
Ihr 
 
 

  

 

 

 

 

Ulrich Kallfass 
 
 

 



 

Seite 2 von 9 

Termine Mai 2009 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 

Gewerbesteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 

Grundsteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 

Sozialversicherung5 27.5.2009 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 

worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2009) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 

Termine Juni 2009 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Umsatzsteuer4 10.6.2009 15.6.2009 5.6.2009 

Sozialversicherung5 26.6.2009 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 

worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.6.2009) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

· der Schuldner die Leistung verweigert, 

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
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Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2007: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 
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Zeitpunkt des Wegfalls der Ungewissheit über das Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht 

Die allgemeine Steuerfestsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie kann sich punktuell durch die Anbringung 
eines Vorläufigkeitsvermerks verlängern. Voraussetzung ist eine insoweit bestehende Unklarheit darüber, 
ob ein Besteuerungstatbestand vorliegt. Besteht demgegenüber lediglich eine Unsicherheit über die 
steuerrechtliche Beurteilung einer feststehenden Tatsache, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung 
unzulässig. Ist die Ungewissheit später beseitigt, muss eine eventuell notwendige Änderung innerhalb 
einer bestimmten Frist durchgeführt werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Ungewissheit 
über die Absicht, Einkünfte zu erzielen, beseitigt ist, sobald die für die Beurteilung bedeutsamen 
Tatsachen festgestellt werden können. Darüber muss das für die steuerliche Veranlagung zuständige 
Finanzamt positiv Kenntnis erlangt haben. Die anschließende Würdigung und Auswertung der 
feststehenden Tatsachen fallen in die Änderungsfrist. 

Fristlose Kündigung ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers unwirksam 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann eine Kündigung auch ohne 
vorherige Anhörung des Arbeitnehmers wirksam sein; etwas anderes gilt nur bei so genannten 
Verdachtskündigungen. 

Dieser Rechtsauffassung ist nunmehr das Arbeitsgericht Dortmund entgegengetreten. Es entschied, dass 
der Ausspruch einer Kündigung durch den Arbeitgeber ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers zur 
Unwirksamkeit der Kündigung führt. Dies gelte auch für betriebsratslose Betriebe. Sowohl die dem 
Arbeitgeber obliegende Fürsorgepflicht als auch das Gebot der Fairness gebieten es danach, dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit einzuräumen, seine Sicht der Dinge darzulegen. Erfolge die Kündigung 
ohne Anhörung, sei dies unverhältnismäßig und verletze den Arbeitnehmer in seiner Menschenwürde, 
seinem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und seiner Berufsfreiheit. 

Zwar kann das Bundesarbeitsgericht Entscheidungen unterer Instanzen aufheben und insofern seine 
Rechtsauffassung durchsetzen. Da im vorliegenden Fall die abweichende Rechtsauffassung aber auch 
mit spezifischen verfassungsrechtlichen Vorschriften begründet wird, könnten Arbeitnehmer, denen ohne 
Anhörung gekündigt wurde, gegen ein ihre Kündigungsschutzklage abweisendes Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts aber Verfassungsbeschwerde einlegen, was zu einer Überprüfung und 
gegebenenfalls auch Abänderung der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts führen könnte. 
Arbeitgebern ist deshalb zu empfehlen, Kündigungen immer erst nach Anhörung des Arbeitnehmers 
vorzunehmen. 

Kein Anspruch auf sehr gutes Arbeitszeugnis ohne Darlegung 

Wenn ein Arbeitnehmer gerichtlich durchsetzen möchte, dass ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt 
wird, so muss er Tatsachen vortragen, aus denen sich ergibt, dass jede andere Beurteilung den 
gezeigten Leistungen nicht gerecht würde. Dies hat das Landesarbeitsgericht München im Fall einer 
Heimleiterin entschieden, die von ihrem Arbeitgeber bescheinigt erhalten hatte, sie habe zu seiner 
„vollen“ Zufriedenheit gearbeitet, die aber ein Zeugnis verlangte, wonach sie zu seiner „vollsten“ 
Zufriedenheit gearbeitet hatte. 

Sei ein Arbeitnehmer mit dem erteilten Zeugnis nicht einverstanden, könne er vom Arbeitgeber 
gerichtlich dessen Berichtigung oder Ergänzung verlangen. Mit einer solchen Klage mache der 
Arbeitnehmer die noch nicht erfolgte Erfüllung seines Zeugnisanspruchs geltend. Denn ein 
Zeugnisanspruch richte sich auf ein inhaltlich wahres Zeugnis. Auch im Berichtigungsprozess, mit dem 
der Arbeitnehmer eine überdurchschnittliche Beurteilung erstrebt, verbleibe es bei der allgemeinen 
Regel, dass der Arbeitnehmer als derjenige, der einen Anspruch auf eine konkrete Zeugnisformulierung 
geltend macht, die hierfür erforderlichen Tatsachen vorzutragen hat. Die gesetzlichen Vorschriften 
begründen keinen Anspruch auf ein gutes oder sehr gutes Zeugnis, sondern nur auf ein 
leistungsgerechtes Zeugnis. Erst wenn der Arbeitnehmer dargelegt hat, leistungsgerecht sei 
ausschließlich eine überdurchschnittliche Beurteilung, hat der Arbeitgeber Tatsachen vorzutragen, die 
dem entgegenstehen sollen. Dabei sei allerdings auch zu berücksichtigen, dass jede Beurteilung von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Sie werde zwangsläufig von den Erfahrungen des Arbeitgebers 
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geprägt, die er mit der Leistung einzelner Arbeitnehmer gewonnen hat. Ein Beurteilungsspielraum des 
Arbeitgebers sei deshalb unerlässlich. 

Im vorliegenden Fall hatte eine Arbeitnehmerin nach Ansicht des Gerichts keine Tatsachen vorgetragen, 
aus denen sich hätte ergeben können, jede andere als die von ihr begehrte Spitzenbeurteilung wäre 
nicht leistungsgerecht. Die Klage wurde deshalb abgewiesen. 

Höhere Pauschalen beim berufsbedingten Umzug 

Das Bundesministerium der Finanzen hat höhere Pauschalen für Umzugsauslagen und umzugsbedingte 
Unterrichtskosten festgelegt: 

 Umzugsauslagen Für zusätzlichen Unterricht 

Ledige ab dem 1.1.2008 585 € 1.473 € 

Ledige ab dem 1.1.2009 602 € 1.514 € 

Ledige ab dem 1.7.2009 628 € 1.584 € 

Verheiratete ab dem 1.1.2008 1.171 € 1.473 € 

Verheiratete ab dem 1.1.2009 1.204 € 1.514 € 

Verheiratete ab dem 1.7.2009 1.256 € 1.584 € 

 

Für jede weitere Person (Kinder oder Verwandte, die auch nach dem Umzug mit in der neuen Wohnung 
leben) wird ein zusätzlicher Pauschbetrag von 258 € ab 1.1.2008, 265 € ab 1.1.2009 und 277 € ab 
1.7.2009 gewährt. 

Zusätzlich sind z. B. die Kosten für die Beförderung des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen 
Wohnung, Versicherungskosten gegen Transport- und Bruchschäden, Fahrtkosten, 
Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung, Ummeldegebühren, Anpassung der Anschlüsse und ggf. 
Mietentschädigungen für die bisherige sowie Miete für die neue Wohnung bis zum Umzug abzugsfähig. 

Voraussetzung für die Anerkennung als berufsbedingter Umzug ist, dass sich die Fahrtzeit um wenigstens 
eine Stunde verkürzt, wobei Hin- und Rückfahrt getrennt zählen. Eine Ersparnis von 30 Minuten bei der 
Hin- und 30 Minuten bei der Rückfahrt reichen also aus. 

Keine Anwendung der 1 %-Regelung bei Privatnutzung eines Werkstattwagens 

Die Anwendung der 1 %-Regelung für die private Nutzung eines überlassenen Kraftfahrzeugs gilt nicht 
für zur Privatnutzung ungeeignete Dienstwagen, wie der Bundesfinanzhof festgestellt hat. Dazu zählen 
z. B. Werkstattwagen oder andere Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Einrichtung so gut 
wie ausschließlich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt sind. 

In dem konkreten Fall ging es um einen zweisitzigen Kastenwagen mit einem fensterlosen Aufbau. Das 
Fahrzeug war mit Materialschränken und -fächern sowie mit Werkzeugen ausgestattet und mit einer 
auffälligen Beschriftung versehen. Dieses Fahrzeug nutzte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH. Nach Aussage des Gerichts ist bei Überlassung eines Dienstwagens an einen Arbeitnehmer 
grundsätzlich von einer privaten Mitbenutzung des Fahrzeugs auszugehen. Eine pauschalierte Bewertung 
dieses Vorteils kommt jedoch nicht in Frage, wenn ein solches Fahrzeug typischerweise nicht zum 
privaten Gebrauch geeignet ist. Die Feststellungslast für die Bewertung einer privaten Nutzung liegt in 
diesem Fall beim Finanzamt. 

Keine Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Dienstleistungen für bar bezahlte 
Handwerkerrechnungen 

Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen kann beim Leistungsempfänger zur Minderung seiner Einkommensteuer 
führen. Voraussetzung ist u. a., dass die Aufwendungen bei ihm weder als Betriebsausgaben noch als 
Werbungskosten anzusehen sind. Außerdem muss die Zahlung auf Grund einer Rechnung auf das 
Bankkonto des Handwerkers geleistet werden. Damit schließt die Barzahlung eine Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung aus. So hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
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Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt dem Progressionsvorbehalt 

Nach dem Einkommensteuergesetz unterliegt das von einer gesetzlichen Krankenkasse gezahlte 
Krankengeld dem Progressionsvorbehalt. Das Krankengeld selbst ist zwar steuerfrei. Es erhöht aber die 
Steuer auf die übrigen Einkünfte, weil es bei der Berechnung des Steuersatzes für die übrigen 
steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt wird. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der 
Progressionsvorbehalt auch für das Krankengeld greift, das ein freiwillig bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse Versicherter bezieht. Es mache keinen Unterschied, ob der Empfänger des Krankengelds 
freiwillig oder pflichtversichert sei. 

Im entschiedenen Fall wollte ein selbstständiger Schornsteinfeger, der freiwilliges Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenkasse war, das bezogene Krankengeld nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterwerfen. Er machte zusätzlich einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz geltend, da das Krankengeld 
aus einer privaten Krankenversicherung nicht in den Progressionsvorbehalt einbezogen werden muss. 
Dem folgte das Gericht nicht, denn in Bezug auf Organisationsform und Grundstruktur unterscheide sich 
die gesetzliche Krankenversicherung wesentlich von der privaten Krankenversicherung, so dass die 
unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sei. 

Verdeckte Gewinnausschüttung an eine dem Gesellschafter nahestehende Kapitalgesellschaft setzt 
nicht voraus, dass der Gesellschafter die Gesellschaften beherrscht 

Der Bundesfinanzhof hatte über folgenden Fall zu entscheiden: 

Die X-GmbH gewährte der Y-GmbH laufend ungesicherte Darlehen. Teilweise waren auch die 
Rückzahlungsmodalitäten nicht geregelt. Die X-GmbH musste die Darlehen später abschreiben, da die 
Y-GmbH insolvent wurde. An der X-GmbH waren A mit 40 %, B mit 46,7 % und D mit 13,3 % beteiligt. 
Die Beteiligungen an der Y-GmbH waren: A 25 %, B 25 %, die restlichen Anteile hielten nicht an der 
X-GmbH beteiligte Personen. 

Der Bundesfinanzhof erkannte die Abschreibungen bei der X-GmbH nicht gewinnmindernd an, sondern 
behandelte sie als verdeckte Gewinnausschüttungen. Ein ordentlicher Geschäftsleiter hätte der Y-GmbH 
keine ungesicherten Darlehen zu Zeitpunkten gewährt, als diese bereits in einer prekären wirtschaftlichen 
Lage war. Die Gewährung sei durch die Beteiligung von A und B sowohl an der vorteilsgewährenden als 
auch an der empfangenden GmbH veranlasst. Bei der Y-GmbH handelt es sich um eine A und B 
nahestehende Person. Das Nahestehen einer Kapitalgesellschaft setzt nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs nicht voraus, dass der Gesellschafter sowohl in der vorteilsgewährenden als auch der 
empfangenden Kapitalgesellschaft eine beherrschende Stellung innehat. 

Arbeitgeberfinanzierte Beiträge an Gruppenunfallversicherungen sind Werbungskosten 

Ein Arbeitgeber hatte für seine Angestellten eine Gruppenunfallversicherung für berufliche und private 
Unfälle abgeschlossen. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stand ausschließlich 
dem Arbeitgeber zu. Wie die Beiträge und Versicherungsleistungen zu behandeln sind, ergibt sich aus 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 

Der auf das berufliche Risiko entfallende Teil der Beiträge führt als arbeitgeberseitiger 
Werbungskostenersatz zu Werbungskosten beim Arbeitnehmer. Sie sind erst im Leistungsfall abzugsfähig. 
Lassen sich die Beiträge nicht nach privatem und beruflichem Versicherungsschutz aufteilen, kann von 
einer jeweils hälftigen Zuordnung ausgegangen werden. 

Im Leistungsfall führt die Auszahlung der Versicherungssumme an den Arbeitnehmer bei ihm zu 
Arbeitslohn. Die Hinzurechnung ist der Höhe nach begrenzt auf die bis dahin entrichteten, auf den 
Versicherungsschutz des Arbeitnehmers entfallenden Beiträge. Ist die Versicherungssumme geringer als 
die Summe der gezahlten Beiträge, ist auf die ausgezahlte Versicherungssumme abzustellen. 

Durch die Aufrechenbarkeit von Versicherungssumme und früheren Beitragszahlungen kann sich ein 
steuerpflichtiger Anteil nur insoweit ergeben, als die Beitragszahlungen auf die Absicherung des privaten 
Versicherungsschutzes entfallen sind. Es ist dann zu prüfen, ob die Tarifermäßigung für außerordentliche 
Einkünfte gewährt werden kann. 
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Berücksichtigung privater Aufwendungen bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung 

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur privaten Nutzung, muss der 
geldwerte Vorteil als Arbeitslohn versteuert werden. Der Bundesfinanzhof hatte im Oktober 2007 
entschieden, dass bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchmethode auch die 
vom Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten in die Gesamtkosten eines dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs eingehen. Außerdem sah das Gericht in 
den Zuzahlungen des Arbeitnehmers Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, 
wenn der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung ermittelt wird. 

· Das Bundesministerium der Finanzen hat angewiesen, die Urteile nicht über den Einzelfall hinaus 
anzuwenden: Der Arbeitnehmer sei in Höhe der selbst getragenen Aufwendungen nicht bereichert. 
Bei der Fahrtenbuchmethode fließen diese Aufwendungen nicht in die Gesamtkosten ein und 
erhöhen bzw. mindern nicht den geldwerten Vorteil. 

· Bei Anwendung der 1 %-Regelung mindern die Zuzahlungen des Arbeitnehmers den geldwerten 
Vorteil. Macht der Arbeitnehmer z. B. im Anschaffungsjahr eine höhere Zuzahlung, kann der den 
geldwerten Vorteil übersteigende Betrag in den Folgejahren auf den geldwerten Vorteil angerechnet 
werden. 

Pachtvertrag muss wesentliche Vertragsbedingungen enthalten 

Ein Pachtvertrag über ein Grundstück genügt dem Erfordernis an die Schriftform, wenn sich die 
wesentlichen Vertragsbedingungen aus der Vertragsurkunde ergeben. Dazu zählt der Bundesgerichtshof 
Mietgegenstand, Mietzins sowie Dauer und Parteien des Mietverhältnisses. 

In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatten die Parteien einen Pachtvertrag über 15 Jahre 
abgeschlossen. Bestandteil des Vertrags sollten der Grundrissplan, eine Ausstattungs- und 
Einrichtungsbeschreibung sowie ein Inventarverzeichnis sein. Diese Inhalte lagen bei Unterzeichnung 
dem Vertrag jedoch nicht bei. Nach Übergabe der Pachtsache focht der Verpächter den Vertrag an, weil 
die Vertragsurkunde nicht die erforderlichen Anlagen enthalten habe und damit nicht die erforderliche 
Schriftform für Zeitverträge erfüllt sei. 

Dies sah der Bundesgerichtshof anders. Für die Einhaltung der Schriftform sei ausreichend, wenn sich 
die wesentlichen Vertragsbedingungen aus der Vertragsurkunde ergeben. Keiner Schriftform bedürfen 
solche Abreden, die den Vertragsinhalt lediglich erläutern oder veranschaulichen. Daher sei 
unschädlich, dass der Vertragsurkunde das Inventarverzeichnis und eine Ausstattungs- und 
Einrichtungsbeschreibung nicht beigefügt worden sei. 

Staffelmiete mit unzulässiger Höchstlaufzeit ist nur teilweise unwirksam 

Eine zeitlich nicht begrenzte Staffelmiete ist nur insoweit unwirksam, als sie über die zulässige 
Höchstdauer hinausgeht. Anders als nach der seit dem 1.9.2001 geltenden Regelung durfte die 
Staffelmiete in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall nur einen Zeitraum von zehn Jahren 
umfassen. 

Nach Auffassung des Gerichts führt ein Verstoß gegen die Höchstlaufzeit nicht zur Nichtigkeit der 
gesamten Vereinbarung, sondern nur zu einer Teilnichtigkeit. Der Vertrag bleibt folglich bis zur maximal 
zulässigen Laufzeit wirksam. Nur der darüber hinausgehende Teil der Vereinbarung ist unwirksam. 
Voraussetzung ist, dass die Parteien den Vertrag auch ohne den nichtigen Teil abgeschlossen hätten. 
Hiervon ging das Gericht aus. 

Die Parteien hätten, wenn ihnen die zeitliche Begrenzung bekannt gewesen wäre, nicht von einer 
Staffelmietvereinbarung Abstand genommen, sondern stattdessen eine Vereinbarung mit der 
höchstmöglichen Laufzeit geschlossen. Diese vom Gericht entwickelten Grundsätze sind auch auf das 
aktuell geltende Recht anwendbar. 
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Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rechnung als Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug 

Nach dem Gesetzeswortlaut war es bisher nicht eindeutig, ob die Angabe des Zeitpunkts einer Lieferung 
oder Leistung in der Rechnung notwendig war, wenn dieser mit dem Rechnungsdatum übereinstimmte. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Zeitpunkt der Lieferung in einer Rechnung zwingend 
anzugeben ist, und zwar auch dann, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. 
Fehlt der Zeitpunkt der Lieferung in einer Rechnung, kann keine Vorsteuer abgezogen werden. 

Für Rechnungen über Abschlagszahlungen ist die Angabe allerdings entbehrlich. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist grundbuchfähig 

In der in Rechtsprechung und Literatur umstrittenen Frage der Grundbuchfähigkeit einer GbR hat der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass die GbR unter der Bezeichnung in das Grundbuch eingetragen 
werden kann, die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben. 

Nach der Entscheidung wird die GbR als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus …“ und den 
Namen ihrer Gesellschafter eingetragen, wenn der Gesellschaftsvertrag keine andere Bezeichnung 
vorsieht. Leitet die GbR ihr Recht aus einer Gerichtsentscheidung ab, genügt deren Rubrum als Nachweis 
ihrer Identität und der Vertretungsbefugnis des handelnden Gesellschafters. 


